STADTGEMEINDE ST. ANDRA
BEZIRK WOLFSBERG / KARNTEN

Stadtgemeinde St. Andra | St. Andra 100 | 9433 St. Andra

Voranschlagsverordnung 2026

Verordnung

des Gemeinderates der Stadtgemeinde St. Andréd vom 10.12.2025, ZI. 900-2/A-2025-1308-
00511/11/2025, mit der der Voranschlag flir das Haushaltsjahr 2026 erlassen wird
(Voranschlagsverordnung 2026)
Gemal § 6 Karntner Gemeindehaushaltsgesetz — K-GHG, idgF., wird verordnet:

§1

Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den Voranschlag fur das Finanzjahr 2026.

§2

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

(1) Die Ertrage und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:
Ertrage: € 32.083.500
Aufwendungen: € 34.995.500
Entnahmen von Haushaltsricklagen: €0
Zuweisung an Haushaltsricklagen: €0
Nettoergebnis nach Haushaltsriicklagen: €-2.912.000
(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:
Einzahlungen: € 30.311.500
Auszahlungen: € 31.829.900

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € -1.518.400



§3
Deckungsfahigkeit

Gemal § 14 Abs. 1 K-GHG wird fir folgende Abschnitte, Unterabschnitte und Konten gegenseitige
Deckungsfahigkeit festgelegt:

Die Ausgabeposten 0000 bis 0700 einschlieRBlich der Post 4000, jeweils ab der 4.
Abschnittsdekade

Alle Ausgabeposten der Gruppe 5 ab Ebene der 5. Abschnittsdekade

Die Ausgabeposten 4020 bis 4599 ab der 4. Abschnittsdekade

Die gesamte Kontenunterklasse 34 mit 65 ab der 4. Abschnittsdekade

Die gesamte Kontenunterklasse 61 ab der 4. Abschnittsdekade

Die Kontengruppe 720 ab der 4. Abschnittsdekade

Die Kontengruppe 728 ab der 4. Abschnittsdekade

Auf der Unterabschnittsebene 070 — Verfligungsmittel sind innerhalb der Sachkonten alle
Ausgabeposten gegenseitig deckungsfahig.

Samtliche Ausgabeposten innerhalb des Sachaufwandes in einem Investitionsvorhaben,
fur welches ein vom Gemeinderat beschlossener Finanzierungsplan vorliegt.

Die Deckungsfahigkeit kann gemal § 14 Abs. 1 K-GHG nur innerhalb des Sachaufwandes oder des
Personalaufwandes bestimmt werden, nicht aber zwischen Sach- und Personalausgaben.

§4

Kontokorrentrahmen

Gemal § 37 Abs. 2 K-GHG wird der Kontokorrentrahmen wie folgt festgelegt: € 7.700.000

§5

Voranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Voranschlag, die Anlagen und Beilagen sind in der Anlage zur Verordnung, die einen integrierenden
Bestandteil dieser Verordnung bildet, dargestellt.

§6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Janner 2026 in Kraft.

Die Blrgermeisterin:

Maria Knauder e.h.



@

Unterzeichner

St adt genei nde St. Andra

Datum/Zeit-UTC

2025-12-12T10: 38: 47+01: 00

Aussteller-Zertifikat

a- si gn- cor por at e- 07

Serien-Nr.

1462153933

Hinweis

Di eses Dokunent wurde antssigniert. Auch ein Ausdruck dieses
Dokuments hat genmé § 20 E- Governnent-Gesetz die Bewei skraft
einer offentlichen Urkunde.

Prifinformation

Di eses Dokunent wurde antssigniert. |nformationen zur Prifung
der el ektroni schen Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter
http://ww. st -andrae. gv. at/ egover nnment/ si gnat ur/ ant ssi gnat ur. ht




		2025-12-12T10:38:47+0100
	Stadtgemeinde St. Andrä
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




